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Die Retform des Jugendhilferechts

In einer kürzlich erschienenen Veröffentlichung der C.DU 1 sınd deren Argu-
1n der Diskussion eın Jugendhilferecht der Ubherscheig

„Der Leidensweg e1ines Gesetzes“ zusammengefaßt. Dieser treftenden Wertung
1St 1Ur hıinzuzufügen, da{ß die zehnjährige Geschichte der Jugendhilferechts-
reform zugleıich ein Leidensweg für die Beteiligten, die öftentlichen un trejen
Träger der Jugendhilfe, die engagıerten Jugendpolitiker aller Parteıen 1n Bund,
Ländern un Gemeıinden, die Miıtarbeiter 11 der Jugendhilfe un: nıcht zuletzt
für die Jungen Menschen un deren Famiılien, denen dieses Gesetz gelten soll,
SCWESCH ist. Die Geschichte der Reform der Jugendhilfe 1St aber zugleich un
damıt gerat Jugendpolitisches IThema 1n einen größeren Zusammenhang
eın Lehrstück für die gyesellschaftliche Sıtuation un die politische Kultur ın
uUuNsereMm Land Damıt 1STt der gesellschaftspolitische Bezugsrahmen für die fol-
gende Darstellung der bis heute ergebnislos gyebliebenen Bemühungen ZUuUr Schaf-
fung elıner zeıtgerechten Jugendhilfe angedeutet.

Stationen der Reform

Mıt der Verabschiedung des Gesetzes für Jugendwohlfahrt durch den
Deutschen Reichstag Jul: 19727 der Präsident des Reichstags stellte fest
„Miıt großer Mehrheıit“) wurden VOTr nunmehr fast Jahren die yesetzlichen
Grundlagen für Aufgabe un OUOrganısatıon der Jugendhilfe geschaften, die 1m
Prinzıp hıs heute gelten. Es sınd 1es die tormelle Einheit der
Jugendhilfe 1n orm elnes Rahmengesetzes mit der Schaffung VO  e Jugend-
wohlfahrtsbehörden ( Jugendämter), die materielle Einheit des Leistungsrechts
un der Terminologie, der Erziehungsanspruch des Kıiındes un der Inhalt dieses
Erziehungsanspruchs, der Vorrang des Elternrechts VOT dem staatlichen Er-
zıehungsrecht, die Freiwilligkeit der Inanspruchnahme VO Leistungen und der
Rechtsschutz be] angeordneten Hılfen, die subsidiire Stellung der öftentlichen
Träger der Jugendhilte gegenüber den freien Trägern un die Durchführungs-
verantwortung des Jugendamtes?. Der sachkundige Leser wırd 1n dieser Auf-
zählung alle jene zentralen Punkte wıederfinden, die Gegenstand der se1it 1970
intens1v geführten Diskussion die Reform des Jugendhilferechts sind

Der Versuch einer umfangreichen Neuregelung der Jugendhilfe 1n der
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Bundesrepublik Deutschland erfolgte 1mM Zusammenhang mi1t der großen Sozial-
retorm Begınn der fünfzıger Jahre Wiährend jedoch durch die Schaffung
NEeUET un zeitgerechter (jesetze autf dem Gebiet der Sozialversicherung, der Ver-
SOTSUNG un der Sozialhilfe die Fundamente unseres Systems der soz1alen Siche-
rung gelegt wurden, die sıch bis heute auch 1n schwıerigen Phasen der gesellschaft-
liıchen un wirtschaftlichen Entwicklung bewährt haben, gelang s dem Bundes-
gesetzgeber damals nicht, die Jugendhilfe grundlegend reformieren. Für die
Bewertung der heutigen Sıtuation erscheint 6S wichtig, daran erınnern, da{fß
die Widerstände eIne Reform der Jugendhilfe dieser Zeıit ıcht 1n
erster Lıinıe gesellschaftspolitisch mot1iviert Es oing vielmehr VOI-

rangıg die Gesetzgebungskompetenz des Bundes neben der Jugendfürsorge
(Erziehungshilfen) auch autf dem Gebiet der Jugendpflege ( Jugendarbeit) SOWI1e

die Zuständigkeit des Bundes für die Regelung organisatorischer Fragen 1m
Bereıich kommunaler Selbstverwaltung. Diese Widerstände MAassıv un
zingen QUCI durch die Parteıen, daß die Regierung Adenauer Stelle der
großen Reform Jlediglich eine Novellierung des JWG vornahm, die 1961 verab-
schiedet wurde un 1962 in raft trat Die 1n dieser Novelle enthaltenen Kege-
lungen ber die Vorrangigkeit trejer Träger un auf die Kommunen bezogene
organisationsrechtliche Vorschriften veranlaßten einıge Bundesländer un
mehrere Stidte Normenkontrollklagen un Verfassungsbeschwerden eım
Bundesverfassungsgericht. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts VO

18 Jul: bestätigte die Verfassungskonformität der Vorrangregelung
gunsten treier Trager 1m JWG un 1m Bundessozialhilfegesetz Das
Gericht stellte gleichzeıt1ig fest, daß die durch den Begriff „Oftentliche Fürsorge“
1n Art Nr Grundgesetz enthaltene Gesetzgebungskompetenz des Bundes
sıch nıcht 1Ur auf die Jugendfürsorge 1m ENSCICH Sınn, sondern auch auf die
Jugendpflege erstreckt.

Sr 1970 ahm die Bundesregierung S1e wurde jetzt VO  e der SPD/EDP
gestellt den Gedanken eiıner umfassenden Reform der Jugendhilfe wıeder autf
Die Inıtiatıve der Bundesregierung fand sowohl be] den 1m Deutschen Bundes-
Lag Ve  en Parteien als auch bei den Ländern un den öftentlichen un
freien Trägern der Jugendhilfe einhellige Zustimmung. Dies konnte als eın
außerordentlich günstıges Vorzeichen für das Gelingen der Reform
werden, da bekanntlich andere 1m Zug einer gew1ssen Reformeuphorie der
Regierung Brandt eingeleitete gesetzgeberische Schritte ASSıve Befürchtun-
gCH un Widerstände ausgelöst hatten.

Der Bundesminıiıster für Familıe, Jugend un Gesundheıt berief 1mM Juli 197/6)
eıne AaUS zwoölf Wissenschaftlern un Praktikern bestehende unabhängige Sach-
verständigenkommissıon, die den Auftrag hatte, einen Diskussionsentwurft für
eın Jugendhilfegesetz erarbeiten. Die Kommuission erhielt keinerlei
politische ;Vorgaben®: die damalige Bundesregierung formulierte ıhre jugend-
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polıtischen Zielsetzungen bezug auf das LL Jugendhilferecht difteren-
zierter Weiıse erst AaUus Anlaß iıhrer Stellungnahme ZU rıtten Jugendbericht
8 der Verlauf der Beratungen C6 wichtige Rolle spielen
sollte. Die Kommuission konnte auf die Ergebnisse Fachdiskussion zurück-
greifen, die SEeIT der Novellierung VO  3 1961 nıcht abgerissen Wa  —$ Unter diesen
Materialien siınd die Denkschrift der Arbeiterwohlfahrt4 un die Beratungs-
ergebnisse der Fachausschüsse des Deutschen Vereıins für öftentliche un Prıvate
Fürsorge ® hervorzuheben Die OMM1SSION tufzie sıch bei ıhren sich ber Z W @1

Jahre erstreckenden Beratungen auf die VO Deutschen Vereın erarbeıiteten
Vorschläge Diese Vorschläge, die Erfahrungen un Forderungen aller
öftentlichen un trejen Träger der Jugendhilfe eingeflossen wurden

wesentlicher Ausgangspunkt un Inhalt des 1973 veröftentlichten I1IiS-
kussionsentwurfs Jugendhilfegesetzes Darauf hinzuweisen 1ST deswegen
wichtig, weıl heute Stimmen laut werden, die den völlig verfehlten Ansatz der
Jugendhilferechtsreform beklagen un darın C6 WECN1ISCI fachlich begründete
als VO  3 gesellschaftspolitischen Absichten bestimmte Strategie der Bundesregie-
LUNgS erkennen wollen

Der Diskussionsentwurf 1973 hatte die csehr schwierige Aufgabe ZuL gelöst
das Grundkonzept Leistungsrechts entwerfen, dem sıch
Prinzıp alle tolgenden Entwürfte Ofrentierten Er 1eß jedoch die entscheidende
gesellschaftspolitische rage des Verhältnisses öftentlicher un freier Träger
often (hier VOtLIerten die Kommuissionsmitglieder alternatıv) als größte
Schwäche aber stellte sich nachträglich heraus, da{ß CS unterlassen worden Wr

OTE realıstische Kostenschätzung für das eue Leistungsrecht aufzustellen
Be1 VO Bundesjugendkuratorium veranstalteten dreitägigen Hearıng
November 1973 nahmen Fxperten folgenden Schwerpunkten der Reform

Stellung Begriffliche un inhaltliche Beschreibung des Rechts auf Erziehung
un Bildung; Prinzıp der Einheit der Jugendhilfe un: ausreichende Hılfen ZUCHT:

Jugendarbeit Notwendigkeit sSog!  en Konkurrenzverbots
freier Träger; Eıingliederungshilfe für behinderte Minderjährige als Bestand-
teil des Jugendhilfegesetzes Einbeziehung erzieherischer Hilfen AUS dem
Jugendgerichtsgesetz C1iMN künftiges Jugendhilfegesetz Zusammensetzung,
Stellung un Aufgaben VO  e Jugendhilfeausschüssen Rechtsschutz JUNSCI Men-
schen künftigen Jugendhilfegesetz Fachkräfte der Jugendhilfe; Gewähr-
leistungsverpflichtung; Grundausstattung der Jugendämter

Das Hearıng mu diesem Zusammenhang ausführlich erwähnt WEeTr-

den, weıl CS einerSseIlts hinsıchtlich der Stel ungnahmen der Experten un der
Diskussionen außerordentlich kontrovers verlief andererseits für das teder-
führende Bundesministerium, das SCTHGI: Spıtze komplett vertreten WAafT,
wiıchtige Hınweise ber vermutlich konsensfähige Inhalte künftigen
Referentenentwurfs zab
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Dennoch WAar der schlefßlich 1m Marz 1974 veröftentlichte Referentenent-
wurf des Ministeriums ®© in vielen Punkten umstrittener als der Diskussions-
entwurf VO  w} 1973 un löste daher be] zahlreichen Trägern der Jugendhilfe,

auch bei den Kirchen, eine außerst kritische Beurteilung AUuUS Inwiewelnt
die sıch daraufhin 1bzeichnenden jugendpolitischen Kontroversen oder aber
die offiziell bekanntgegebene Version „Finanzierungsschwierigkeiten“ die Bun-
desregierung schließlich Z Verzicht aut die Einbringung des (Gjesetzes VeEeI-

anlafsten, col]l 1er nıcht näher untersucht werden.
Nach der Bundestagswahl 1976 versicherte Bundeskanzler Schmidt 1n der

Regierungserklärung VO Dezember 1976 „ Wr werden ebenso 1n dieser
Wahlperiode die überfällige Reform des Jugendhilferechts aufgreifen, wobel der
Kosten ein Stufenplan vorgesehen 1STt. Die Reform AaAn NUur in Abstim-
MuUunNng MmMIt den Verbänden, den Gemeinden und den Ländern gelingen.“ Der
ann VO Bundesministerium für Jugend, Familie un Gesundheıt 1m Oktober
1977 vorgelegte Referentenentwurf ® bewegte sıch inhaltlich immer och welt-
gehend auftf der Linıe des Entwurfs vVvon 1974 Formal wurde ıhm, gew1ßß iıcht

Unrecht, der Vorwurf einer übertriebenen Perfektionierung gemacht. Wıe
schon 1974 erhoben auch jetzt das Oommiıssarıat der Deutschen Bischöfe, der
Bund der Deutschen Katholischen Jugend un: der Deutsche Caritasverband
SOWI1e andere Träger die Vorlage och ımmer yrundsätzliche Bedenken,
wenngleich die vorgenOMMCHNCI Verbesserungen 1n einzelnen Punkten gewur-
digt wurden ?.

Der ann 1m November 1978 den gesetzgebenden Körperschaften zugeleıtete
Gesetzentwurt der Bundesregierung *° jefß erkennen, daß die Koalition bereıt
Wafl, sıch MI1t der den vorangesansCcCHCH Entwürfen geübten Kritik der Ver-
bände un der Kirchen konstruktiv aAuseinanderzusetzen un somıit die Zusage
der Regierungserklärung VO  e 1976 einzulösen. Dies oilt 1mMm besonderen für das
Verhältnis Elternrecht und Jugendhilfe SOWl1e für d1e Stellung der freien Träger
1n der Jugendhilfe. So ergab das VO federführenden Bundestagsausschufß für
Jugend, Familie und Gesundheıt 1m Juni 1979 durchgeführte Hearıng 1n eut-
liıchem Gegensatz ZU Hearıng VO  = 1973 eine bemerkenswerte un recht
weitgehende Übereinstimmung iın der posıtıven Beurteilung des Regierungs-
entwurfs.

er Bundesrat hatte miıt der Mehrheit der VO  zn der Unı1on regıerten Länder
bereıts D: Dezember 1978 den Regierungsentwurf abgelehnt un 1n seiner
Stellungnahme „die Vorlage eıner NCUCN, grundlegend vereinfachten Fassung“
des Entwurts empfohlen 11 Kurz danach, März 1979, brachte das Land
Baden-Württemberg seinen Entwurf eınes „Gesetzes 7A8 R Verbesserung der
Jugendhilte“ 1n den Bundesrat ein, der ach Beratung 1n den Ausschüssen

Juni 1979 VO Bundesrat beschlossen un ber die Bundesregierung dem
Bundestag zugeleitet wurde1?2; Dieser Entwurf unterschied sıch ZW ar VO
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Entwurf der Regierung schon durch den wesentlıch geringeren Umfang; hätte
jedoch, als eine echte Alternative ZAH Regierungsentwurf gelten können,
eliner wesentliıch längeren Vorbereitungszeıit bedurft. Die Opposıtion, auf deren
Inıtiatıve der Bundesratsentwurf letztlich zurückging, hatte sıch selbst 1n einen
taktıisch ungünstiıgen und gefährlichen Zeitdruck manöOvrtIert. Be] den VO  za allen
Parteıen als „konstruktiv“ bezeichneten Beratungen 1n den Ausschüssen des
Bundestags wurden aber beide Entwürfe berücksichtigt.

Am Z Maı 1980 verabschiedete der Deutsche Bundestag mI1ıt den Stimmen
der Koalition das Jugendhilfegesetz 13 Als Berichterstatterin der CDU/GSE:
Fraktion 1mM federführenden Ausschufß begründete die Abgeordnete Irmgard
Karwatzkiı die Ablehnung der Opposıtion W 1e folgt: ZBER Abrücken VO Sub-
sidiarıtätsprinzıp, die staatlıche Reglementierung der Jugendarbeit un die
perfektionistische Grundrichtung des Regierungsentwurfs veranlassen die
CD /GSsSu dazu, das (Gesetz A4US jugend- un: familienpolitischen Bedenken
1abzulehnen.“ 14

Der Deutsche Bundesrat SeLizte 1n Z7wel Sıtzungen, 13 un: D Junı 1980,
das autf der Tagesordnung stehende Jugendhilfegesetz aAb Am Juli 1980, der
etzten Sıtzung VOTr der Sommerpause, lehnte der Bundesrat das Jugendhilfe-
ZESETLZ MI1t folgender Begründung ab
l Dem Staat wıird be1 der Umschreibung der Aufgaben der Jugendhilfe eine starke Rolle

eingeräumt un damıt der durch Artikel Abs vorgeschriebene Vorrang des Erziehungs-
rechtes der Eltern nıcht ausrei  en berücksichtigt.

Die Schranken, die der Gesetzgebungskompetenz des Bundes durch das Grundgesetz 5C-
sind, werden ıcht ausrei  en eachtet. Das gilt VOr allem für dıe Bereiche Jugend-

arbeit, Familienbildung und Kındertagesstätten.
Dıie Beseitigung des Vorrangs der freien Träger verschlechtert deren Posıition erheblich.
Im Organıisatıionsteil wırd den Belangen der kommunalen Selbstverwaltung nıcht AaUS$S-

reichend Rechnung
Dıie VO Deutschen Bundestag beschlossene Fassung leidet immer noch übergroßem

Perfektionismus.
Der Gesetzesbeschluß des Deutschen Bundestages tragt der finanzpolitischen (Gesamtsıtua-

t1on nıcht ausreli  en Rechnung, die 65 erforderlich macht, auf der Lıinıe des Bundesratsentwurfs
Mußs-Leistungen reduzieren.“

Der Bundesrat verzichtete auf die Anrufung des Vermittlungsausschusses.
Dies hat die Bundesregierung jedoch iınzwischen z  n, dafß für das Jugend-
hilfegesetz immer och eine formale, WEeNN auch noch geringe Chance offten-
bleibt.

Gesellschaftspolitische Hintergründe

Überlegufigen ZIT: Aufgabenstellung un Struktur gesetzlich geregelter Ju-
gendhilfe können selbstverständlich ıcht losgelöst VO gesellschaftspolitischen
Zielsetzungen erfolgen. Das bedeutet: Aus zentralen Bezugspunkten eiıner A O

TD ETA



Hubertus unge

sellschaftlichen Ordnung WI1e dem Verhältnis des einzelnen ZUr Gesellschaft,
der gesellschaftlichen Gruppen ZU Staat: der Reichweite des privaten un
öftentlichen Kompetenzbereichs, den Rechten un Pflichten des Bürgers SOWl1e
einer Interpretation der entsprechenden Verfassungsnormen leitet sıch die
konkrete Ausgestaltung unNnseTer Rechtsordnung, also auch das Jugendhilfe-
ZEeSECLZ, ab

och damıt sind noch nıcht alle Spannungsverhältnisse 1m Blick Jugendhilfe
steht auch 1m Interessenschnuttpunkt der soz1ialen Daseinsvorsorge elinerselts
un des Erziehungs- un Bildungssystems andererseıts. Der Bereich tragt
die Hypothek ständig steigender öffentlicher Kosten mIiIt der Getahr wachsen-
der Leistungsunwilligkeit der Bürger. Der 7zweıte Bereich 1St durch die Kon-
kurrenz verschiedener Erziehungsträger bei einer zunehmenden und proble-
matıschen Ausweıtung der Söffentlichen Erziehungs- un Bildungsinstitutionen
gekennzeichnet. Dies erklärt, die Reform der Jugendhilte nıcht NUr

fachspezifischen Aspekten, sondern auch 1n ıhren Bezugen UE Gesell-
schaftspolitik, ZUr Familienpolitik un ZUTF Bildungspolitik diskutiert werden
mMUu un: zudem Auswirkungen autf die Kompetenzverteilungen 7wischen Bund
un! Ländern 1ın unserer föderalistischen Staatsform hat Am Beispiel der Ziel-
vorstellungen sollen 1mM folgenden Ausgangspunkte, Verlauf un Ergebnisse
dieser politischen Diskussion nachgezeichnet werden.

In ihrer Stellungnahme ZU rıtten Jugendbericht proklamierte die Bun-
desregierung folgende Zielvorstellungen für die Retform der Jugendhilfe:

„Ausgestaltung der Jugendhilfe eınem selbständigen, die Erziehung un Bıldung 1n
Elternhaus, Schule un Beruf unterstützenden Erziehungsträger; Begründung eines förmlichen
un einklagbaren Rechtsanspruchs eines jeden jJungen Menschen auftf Erziehung 1m Sınne einer
seınen Anliıegen un Neıigungen entsprechenden vollen gesellschaftlichen Integration; Überprü-
fung VO  - Aufgabe, Zuständigkeıit und Vertahren der Jugendbehörden miıt dem 1e1 der Aus-
richtung auf die Aufgaben 1n der Gesellschaft VO  - mMOrg«CN;, grundlegende Neuordnung des

Jugendhilferechts ber das geltende Jugendwohlfahrtsgesetz hinaus.

Diese Zielvorstellungen konnten als die Absicht interpretiert werden, Auft-
gabe un Zuständigkeit gesetzlich geregelter Jugendhilfe grundsätzliıch un
weitreichend verändern. Diese Bewertung wurde auch durch die ausdrück-
lıche Bezugnahme auf den rıtten Jugendbericht gestutzt, 1n dem der Jugend-
hılfe die Aufgabe zugewı1esen wurde, „zugleıch Ort für Dıagnose un: Vertre-

tung der Bedürfnisse un Interessen VO Kindern un Jugendlichen SOW1@e tür
die Planung un Aktualisıerung soz1al- un erziehungspolitischer Ma{fSnahmen
ZUgunstenNn der Jugend“ se1n. Daraus leiteten die Verfasser des rıtten
Jugendberichts die Forderung ab „Miıt dieser dem Jugendamt gestellten Auft-
yabe der allgemeinen Förderung aller Kınder und Jugendlichen bezieht sıch die
Tätigkeit dieser Einrichtung aut etw2 369/9 der Bevölkerung der Bundesrepu-
blik Deutschland.“ 17 7Zu dieser Zeıit WAar 1n der jugendpolitischen Diskussion
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auch die Forderung aufgekommen, Jugendhilfe solle „Dritte raft neben Schule
un Famıilie“ bzw „ Viıerter Erziehungsträger neben Schule, Familie un Beruf“
se1n, die FA Mifßdeutungen herausfordern mußte un 1n iıhrem totalen Anspruch
weder realıstisch 1St och eingelöst werden AÄNT iıne Konkretisierung dieser
Zielvorstellungen be] der gesetzlıchen Neuordnung der Jugendhilfe mu Z7wWwel-
fellos einschneidende Auswirkungen auf das Verhältnis der Jugendhilfe ZU
Elternrecht SOWI1e die Stellung der freien Träger der Jugendhilfe haben

1eweılt diese Vorstellungen 1n der Antangsphase der Reform gediehen
un Zanz oftfen ausgesprochen wurden, sollen ein1ıge Beispiele zeıgen.

So forderte der Senator für Famailıie, Jugend un Sport des Landes Berlin,
Ilse Reichel, 1n der Stellungnahme ZUuU Diskussionsentwurf 1973

das macht erforderlich, das Geset7z strukturieren, da Rechte VO  o Erziehungs-
ErSONCN, -tragern und -einrichtungen 1Ur instrumentellen Charakter haben, 1Ur weIit
gerechtfertigt sınd, als dadurch die freie Entfaltung un Emanzıpatıon der Jungen Menschen
gefördert werden Das JHG MUuU einen 1n allen Konsequenzen eigenständıigen Erziehungs-
bereich konstitujleren un deshalb eine klare Definition un Abgrenzung des Bereıichs Jugend-
hılfe formulieren. Im Gegensatz azZzu richten siıch die Ziele un Leistungen des Dıskussions-
entwurts noch weıtgehend auf Hılfe für Erzıehungsberechtigte in indıviduell begründeten
Notfällen und auf den Ausgleich der als Ausnahmen aufgeführten Defizite anderer Erzıiehungs-
trager Das Verhältnis zwıschen den derzeıtigen Trägern der öftentlichen un freien Jugend-
hılfe mu{fß NEeUu geordnet werden. Bestehende, 1889 Diskussionsentwurf beibehaltene Ver-
ZCITUNSCN Lasten der öftentlichen Träger mussen beseitigt werden.“

Der Vorsitzende der GEW, Erich Frıister, erklärte ZUr Eröffnung eıner und-
gebung ZUr Bildungspolitik Januar 1973 1n ORN» „Kindergärten sind
keine Objekte für kırchliche Mildtätigkeit un eın Übungsfeld für konfessio-
nelle Absonderungen. S1e gehören 1n dire Hand der Gemeinden.“

eiım 11 Ordentlichen Kongrefß der Deutschen Postgewerkschaft 1973 wurde
eın Entschließungsantrag eingebracht, der „die Verstaatlichung aller Einrich-
tungen, 1enste un Veranstaltungen 1n der Jugendhilfe“ forderte. In einer
VO Deutschen Jugendinstitut dem Tiıtel „Zur Reform der Jugendhilfe
Analysen un Alternativen“ 1973 veröftentlichten Stellungnahme Z Dis-
kussionsentwurf wurde die Auffassung vertreten, da{fß Fortschritte un Ver-
anderungen 1n der Jugendhilfe nıcht durch Verbesserungen der Juristischen
Regelungen, durch Verstärkung der finanziellen un personellen Basıs der
Arbeit un durch eine qualifizierte Anwendung der Methoden der Sozialarbeit
un Sozialpädagogik erzielen seıen, sondern die dem System der Jugend-
hılfe zugrunde lıegenden Voraussetzungen radıikal 1n Frage gestellt werden
mü{fsten 18

1€e rage, ob die Einführung elnes förmlichen un einklagbaren Rechts-
anspruchs eines jeden Jungen Menschen aut Erziehung 1m iınn einer se1iınen An-
lagen un Neıigungen entsprechenden vollen gesellschaftlichen Integration MI1t
dem Verfassungsrecht vereinbar sel, wurde kontrovers un heftig diskutiert.
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FEın VO Deutschen Carıiıtasverband 1N Auftrag gyegebenes Rechtsgutachten des
Verfassungsrechtlers Thomas Würtenberger * kam dem Ergebnis, da{ß
elınes Jugendhilfegesetzes keinen subjektiv-öffentlichen Rechtsanspruch
auf Erziehung einführt, sondern als Leitsatz für die Gestaltung der Jugend-
hılfe etrachten 1St, der sıch 1n Rechtsansprüchen auf Erziehungshilfen, dıe
das (seset7z 1n Voraussetzung, Inhalt un Durchführung bestimmen mufß, kon-
kretisiert. Diese Aufftfassung hat sıch inzwiıschen weitgehend durchgesetzt.

Die umfangreichen Materıialıen ber die Diskussionsphase der Jugend-
hilferechtsform bıs etwa2 1974 7A08 Diskussionsentwurf yingen nıcht weniıger
als 150 Stellungnahmen VO Trägern un Fachorganısationen eın geben eınen
umfassenden UÜberblick ber die Härte un den gesellschaftspolitischen Tiefgang
der damaligen Auseinandersetzung. Es ware eıne ohnende Aufgabe, einem
spateren Zeitpunkt den Hintergründen un otiıven dieser Kontroverse 1n
einer differenzierten un distanzıerten Auswertung nachzugehen.

Politisch bedeutsam un für die Beurteilung des Inhalts des jetzt ZUuUr Ver-
abschiedung anstehenden (Gesetzes ausschlaggebend 1St der 1nweIls autf eine
eue Phase der Diskussion, die etwa ab 1978 einsetzte. S1e 1St durch Bestre-
bungen der Bundesregierung gekennzeichnet, das eCue Jugendhiltferecht kon-
SEQUENTEFr 1mM 1Nnn einer Weiterentwicklung der Prinzıpien un Strukturen des
1WG konzıpieren, VO  3 einem völlig Ansatz der Funktion un
Organısatıon der Jugendhilfe auszugehen. Dies wırd in einer wesentlichen
Verstärkung der Angebote ZUr Förderung der Familienerziehung, eiıner konse-
quenteren Betonung des Elternrechts, 1n den vorgeschlagenen Regelungen für
die Zusammenarbeit öftentlicher un freier Träger un 1mM Leistungsrecht selbst
sichtbar. Der Regierungsentwurf VO  3 1978 unterscheidet sıch 1N dieser Hınsıicht
wesentlich VO  e den vorangegangenecn Referentenentwürten. uch die VO  e} der
Bundesregierung 1978 formulierten Zielvorstellungen haben gegenüber den
19772 erhobenen Forderungen eıne beachtliche Veränderung erfahren. So führt
die Bundesregierung nunmehr 1n ıhrer Begründung ZUuU Regierungsentwurf
hinsichtlich der Grundsätze, des Standorts, der Ziele un des Programms des
(jesetzes U, folgendes A4US:!:

99.  1ın Jugendhilferecht mu{fß seinem Inhalt nach eın modernes Erziehungsgesetz und
seiner Form nach e1in Gesetz der fördernden Leistungsverwaltung se1n. Jugendhilfe als Teil der
Jugend- WwI1e der Familienpolitik 1St darauft angelegt, allen jungen Menschen die erforderlichen
Chancen tür iıhre emotionale, geistige und soziale Entwicklung unabhängıg VO der soz1alen
Schichtzugehörigkeit der Eltern sıchern. Das Gesetz geht davon AaUS, daß dıe Erziehung das
natürlı;  e echt der Eltern un dıe zuvörderst ıhnen obliegende Pflicht 1St. Es normiert die
Schwerpunktaufgaben der Jugendhilfe 1n der Reihenfolge: Förderung jJunger Mens  en, För-

derung der Familie un Hılfe ZU! Erziehung. Das (Jesetz gliedert die famılıenbezogenen Le1-
StTUNgEN nach der Rangfolge: Steigerung der Erziehungskraft der Famailie, ıhre Erganzung und
schliefßlich die UÜbernahme der Aufgaben der Famaıulie, wWenNnn 1n dieser eine dem ohl des Mın-
derjährıgen entsprechende Erziehung ıcht gewährleistet 1St.
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DDiese Ergebnisse e1nes Rıngens eın gemeınsames Verständnis VO  e} Auftrag
un Aufgabenstellung der Jugendhilfe 1n uUuNserfeNM Staat haben siıcher wesentlich
AZU beigetragen, da der 1m Bundestag verabschiedete Entwurf eine breite
Zustimmung be] den beteiligten Verbänden un Fachorganisationen gefunden
hat Für alle, welche diie Stationen un Entwicklungen der zehnjährigen Dis=
kussion kennen un überblicken, WAar CS daher überraschend, da{ß die parte1-
politische Auseinandersetzung auch 1n der Endphase der Reform teilweise
ımmer och VO  aD} den alten Positionen überlagert un beeinflußt wurde und
dafß dabei ignorıiert wurde, WwW1e weitgehend Vertreter VOon Fachorganisationen,
der kommunalen Spitzenverbände, Ressortminister 1n den Ländern un Jugend-
politiker unterschiedlichster parteılıcher Bindung 1n der Beurteilung des erziel-
ten Ergebnisses übereinstimmten.

Versuch einer Bewertung

Das den gesetzgebenden Körperschaften vorliegende CUue Jugendhilfegesetz
ISt das Ergebnis einer langen, gründlichen un £fruchtbaren Fachdiskussion. Es
faflßt Erkenntnisse der Wiıssenschaft un Erfahrungen der Praxıs 1n CGS Rechts-
NOIINCHN, die als Fortentwicklung des geltenden Rechts angesehen werden kön-
83181 un 1n nıcht seltenen Fällen bereits geübte Jugendhilfepraxis Jegitimie-
”OI Dıie gesellschaftspolitische Dımension 1St 1n der Fachdebatte n1e einge-

worden, S1e wurde 1n der Anfangsphase der Retorm mIiıt besonderer
Schärfe geführt. Die Fachdiskussion Wr reilich haufıg VoNn politischen Vor-
urteilen, VON Intoleranz un Machtansprüchen überlagert. Diskussionen ende-
ten 1n totaler Konfrontation, ehe S1e riıchtig begonnen hatten; oft fehlte schon
die Bereitschaft ZU Dialog, weil der Partner VOoNn vornherein als Gegner ANSC-
sehen wurde, den CS nıcht überzeugen, sondern besiegen galt

Wenn 19888 iın etzter Zeıit beobachtet werden kann, daß diese Polarisierung
ZUgunsten einer Betonung un Vertretung der yemeiınsamen Ziele der Träger
der Jugendhilfe mehr 1n den Hıntergrund tfatt. mOögen dafür VOT allem Z7wel
Gründe maßgebend se1n: CS wächst die Erkenntnis, W 1e€e tiefgreifend un dra-
matisch sıch 1n den etzten Jahren uUuNScTE Lebensbedingungen aufgrund VO

polıtischen und ökonomischen Vorentscheidungen verändert haben, die WIr
selbst NUr bedingt bzw überhaupt iıcht beeinflussen können, un 65 wächst
die Bereitschaft für eın gemeinsames Handeln angesichts einer nıcht allein kon-
junkturel]l bedingten Jugendberufsnot, einer sıch verstärkenden Drogenabhän-
gigkeıit un einer 1n ihren Dimensionen och Sar nıcht absehbaren Aufgabe,
welche Chancen WIrFr künftig den Millionen Junger Ausländer 1n uUunserem Land
geben können un wollen.

Di1e damıt verbundenen Herausforderungen betreften uns alle un müfßten
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auch 1 politischen Bereich Anla{ se1n, die Kräifte auf gemeinsame Ziele
konzentrieren, ANSEALL S1€e in vermeıdbaren un weni1g effektiven Auseinander-
SeEtTzZUNgEN verzetteln. Damıt wırd nıcht dem Kompromifß jeden Preıs
oder eiınem Wertneutralismus das Wort geredet. Es geht vielmehr die rage,
Wann un unterschiedliche politische Ziele un die Wege ıhrer Verwirk-
lıchung den Kernbereich der jeweiligen Wertvorstellungen tangıleren.

ine Analyse der Gesetzgebungstätigkeit würde dem überraschenden Er-

gebn1s führen, da diese Konfliktfälle Außerst selten geworden sind Der Spiel-
1TAaUIN für Experimente 1ST schmaler geworden, die objektiven Rahmenbedingun-
gCcn begrenzen die politischen Entscheidungsmöglichkeiten, die „Koalıtion der
Mıtte“ 1St. orößer, als 1es vornehmliüch 1n Wahlkampftzeiten Z Ausdruck
kommt. So 1St der Bestand Gemeinsamkeiten in bezug auf das Jugendhilfe-
recht auch bedeutungsvoller als die noch oftenen Fragen. Fur diese zeichnen sıch
durchaus Lösungsmöglichkeiten ab, die politisch aufgegriften werden mussen.

Das Verhältnis der elterlichen Erziehungsverantwortung Z Staat 1St
durch uUunNnseTE Vertassung eindeutig zugunsten eiıner vorrangıgen elterlichen Er-
zıehungsverantwortung entschieden. Das eurt Jugendhilfegesetz enthält hierzu
ebenso klare W1e ausreichende Regelungen, die 1n Verbindung miıt dem NECU-

gefaßten elterlichen Sorgerecht die Kompetenz der Jugendhilfe gegenüber
dem jetzıgen Rechtszustand einschränken. Allerdings bringt das 1n der
Vorlage vorgesehene Antragsrecht des Jugendlichen, das 1n den Beratungen 1im
Bundestag bereıts modihziert wurde, eine Gewichtsverlagerung Lasten der
Eltern. Hıer 1St fragen, die Koalition dem Antragsrecht VCI-

bissen festhält, das 1n der Praxıs wen1g Wirkung haben dürfte, 1mM Regelfall I:
Konflikten führen wırd un VOo  a} den Eltern jederzeıit zurückgeholt werden

Z URRBE Die Opposıtion ware fragen, s1e zugelassen hat, da{fß dieses
Antragsrecht in des Allgemeinen 'Teils des Sozialgesetzbuchs bereits gelten-
des Recht ISt.

Das Verhältnis der öffentlichen und freien Iräger der Jugendhilfe 1St eıne
weıtere Kernfrage VoNn grundsätzlicher Bedeutung. Die konfessionellen Ver-
bände un die Kırchen, die den überwiegenden el der Einrichtungen un
Dienste der Jugendhilfe stellen, haben erklärt, da{ß eıne aNgBECMCSSCILC un
sachgerechte Regelung dieser rage für ıhre Beurteilung des (Gesetzes ausschlag-
gebend i1St. ST 1n etzter Mınute hat die Regierung hierzu Vorschläge einge-
bracht, die den Vorstellungen der trejen Iräger entgegenkommen. Die 7zunächst
unvereinbar einander gegenüberstehenden Positionen haben sıch weIılt aNnZC-
nähert, dafß der letzte Schritt einer einvernehmlichen Lösung VO  3 keiner
Seite mehr als Kapitulation betrachtet werden müßfte.

Soweılt diııe Länder einen Eingrift des Bundesgesetzgebers iın ıhre Oompe-
tenz efürchten 1eS$ gilt VOL allem für die Jugendarbeıit un den Kınder-
garten 1St {ragen, ob eine Beschränkung des Bundes aut Rahmenbestim-
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MUNSCH tatsächlich die Praxıs oravıerend belasten wuürde. uch 1n diesem Kon-
flikt scheinen die Versuche, Kompromissen gelangen, och längst nıcht
ausgeschöpft se1n un S 1st schwer vorstellbar, dafß eın Jugendhilfe-
DESETZ Kompetenzproblemen scheitern müßte.

Die VO  } der Opposıtion vehement vorgetragenen Bedenken einen
Ausbau der Beratung stoßen bei der Praxıs auf Unverständnis. Waren CS doch
vorwiegend die freien Träger, un 1n besonderer Weiıse die Kirchen, die autf-
grund der Bedarfslage un ıhrer Erfahrungen dem Beratungswesen eine hohe
Priorität eingeräumt haben! Mıt dem 1nwe1ls auf den Ausbau VO Beratungs-
diensten, der VON den Bundesländern 1n ihren Jugendprogrammen einhellig
gefordert wird, lassen sıch gesellschaftspolitische Befürchtungen gegenüber dem

Jugendhilferecht nıcht überzeugend begründen.
Dıie rage der Fınanzıerung des (Gesetzes wurde sowohl be] den Debatten

1mM Bundestag als auch 1im Bundesrat VON der Opposıtion ıcht als ausschlagge-
bendes Argument für eiıne Ablehnung des Jugendhilfegesetzes vorgebracht. Dies
ware 1mM Blick aut die übrigen Leıistungen der öftentlichen Hand bei Zt jJähr-
iıch ber 1er Milliarden Mark Aufwendungen für die Jugendhilfe un be
einem geschätzten Volumen VO jJahrlich 13 Millionen Mark Mehrkosten
für die Jugendhilfe auch wen1g überzeugend.

SO stellt sich vorläufigen Ende des „Leidenswegs eines (sesetzes“ die
rage: Ist das Scheitern der Retorm unverme1idbar? Die Antwort mussen jene
geben, denen aufgetragen 1St, „ Vertreter des ganNnzCch Volkes, Aufträge un
Weısungen nıcht gebunden un NUr ıhrem Gew1ssen unterworfen“ se1n
(Art 38, Grundgesetz). Hıer ving s darum, Werdegang, Bedeutung un Er-
wartungen die Reform der Jugendhilfe Aaus der Sıcht der Praxıs darzustellen,
einer Praxis, die sıch als wertorilentierter Dienst versteht, die ıhre Beurteilungs-
mafßstäbe den Ansprüchen der Betroftenen auszurichten sucht un deren
Verantwortung 5 auch gehört, ıhre Überzeugungen jugendpolitisch ob gelegen
oder ungelegen vertireten
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